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Inhalte der ELGA

306.04.2019

Derzeit in ELGA verfügbar

 e-Befund

 ärztliche Entlassungsbriefe

 pflegerische Entlassungsbriefe

 Laborbefunde

 Radiologiebefunde

 e-Medikation

 Verordnungen

 Abgaben

Derzeit in Umsetzung

 e-Impfpass

 Virtuelle Netze

 Zugriff auf Bilddaten

 Zusätzliche Befund-Arten

im e-Befund



Inhalte der ELGA

406.04.2019

Derzeit in ELGA verfügbar

 e-Befund

 ärztliche Entlassungsbriefe

 pflegerische Entlassungsbriefe

 Laborbefunde

 Radiologiebefunde

 e-Medikation

 Verordnungen

 Abgaben

119 Krankenanstalten

24 Mio. Befunde

(monatlich plus 

740.000)

3.600 Ärzte, 

Ambulatorien, 

Gruppenpraxen

750 Apotheken

27 Mio. Verordnungen

24 Mio. Abgaben

(monatlich plus 1 Mio.)



Inhalte der ELGA

506.04.2019

Derzeit in ELGA verfügbar

 e-Befund

 ärztliche Entlassungsbriefe

 pflegerische Entlassungsbriefe

 Laborbefunde

 Radiologiebefunde

 e-Medikation

 Verordnungen

 Abgaben

Öffentliche Krankenanstalten

Niedergelassene Ärzte,

Gruppenpraxen, Apotheken

dzt. im

Rollout

Fertigstellung 

bis 09/2019

abgeschlossen

Bild: ELGA GmbH



Österreichische ELGA

Widerspruchslösung

606.04.2019

Jeder ist automatisch bei ELGA dabei!

Widerspruchsrecht jedes Teilnehmers:

 Genereller Widerspruch (Opt-out):

Kein Zugriff, Löschung der bestehenden Daten

 Applikationsspezifischer Widerspruch:

e-Befund, e-Medikation

 Ausblenden/löschen von Dokumenten

 Sperre eines Gesundheitsdiensteanbieters

 Widerspruch im Anlassfall (problembehaftet)

Ausübung der Teilnehmerrechte

 Digital: ELGA-Portal (gesundheit.gv.at) mit Bürgerkarte/Handysignatur

 Schriftlich: Widerspruchsstelle

 Persönlich: Ombudsstelle (Patientenanwaltschaften)

 Bis zum 14. Lebensjahr: Eltern können Rechte ausüben



Österreichische ELGA

Widerspruchslösung

706.04.2019

Jeder ist automatisch bei ELGA dabei!

Widerspruchsrecht jedes Teilnehmers:

 Genereller Widerspruch (Opt-out):

Kein Zugriff, Löschung der bestehenden Daten

 Applikationsspezifischer Widerspruch:

e-Befund, e-Medikation

 Ausblenden/löschen von Dokumenten

 Sperre eines Gesundheitsdiensteanbieters

 Widerspruch im Anlassfall (problembehaftet)

Ausübung der Teilnehmerrechte

 Digital: ELGA-Portal (gesundheit.gv.at) mit Bürgerkarte/Handysignatur

 Schriftlich: Widerspruchsstelle

 Persönlich: Ombudsstelle (Patientenanwaltschaften)

 Bis zum 14. Lebensjahr: Eltern können Rechte ausüben

8,8 Mio. Teilnehmer, davon 

6,6 Mio. mit Daten in ELGA

287.000 (3,27%)

Policies seit 2015

8.500 (0,1%)

Policies seit 2015



Österreichische ELGA aus der Sicht der 

Teilnehmer

806.04.2019

Grundsatz „nachgewiesener Patientenkontakt“

Beim niedergelassenen Arzt:

 Teilnehmer identifiziert sich mit der Gesundheitskarte (e-card)

 Keine PIN-Eingabe: Usability geht vor!

 Arzt kann auf ELGA des Patienten zugreifen

 Widerspruchsrechte werden über das ELGA-Berechtigungssystem durchgesetzt

 Patient kann auch vor Ort dem Schreiben von Daten in ELGA widersprechen

 e-Medikationsdaten werden automatisch beim Rezeptdruck gespeichert

In der Apotheke:

 Teilnehmer übergibt Rezept, Apotheker erfasst Rezept mit Barcode-

Scanner  automatische Speicherung der Abgabe in der e-Medikation

 Optional: Teilnehmer identifiziert sich mit der e-card

 Apotheker kann Medikamentenliste aus e-Medikation lesen und

OTC-Medikamente speichern



Österreichische ELGA aus der Sicht der 

Teilnehmer

906.04.2019

In der Krankenanstalt, im Ambulatorium, in der Pflege-Einrichtung:

 Teilnehmer identifiziert sich bei der Aufnahme: „Behandlungs- oder 

Betreuungsvertrag“

 Verwendung der e-card nicht zwingend vorgeschrieben

 Gesundheitsdiensteanbieter (GDA) kann auf ELGA des Patienten zugreifen 

und Daten aus ELGA in die eigene Dokumentation übernehmen 

 Widerspruchsrechte werden über das ELGA-Berechtigungssystem durchgesetzt

 Patient kann auch vor Ort dem Schreiben von Daten in ELGA widersprechen

Aufklärung des Patienten:

 Aushang beim GDA

 Bei definierten Erkrankungen zusätzliche Aufklärung durch den Arzt

 HIV-Infektion

 Schwangerschaftsabbruch

 Humangenetische Untersuchungen

 Psychiatrische Hauptdiagnose



ELGA Portal für Teilnehmer

1006.04.2019 Bild: Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H. – SVC / ELGA GmbH



ELGA Portal für Teilnehmer

11
Bild: Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H. – SVC / ELGA GmbH

06.04.2019



ELGA Portal für Teilnehmer

1206.04.2019 Bild: Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H. – SVC / ELGA GmbH



ELGA Portal für Teilnehmer

1306.04.2019

Bild: Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H. – SVC / ELGA GmbH



Österreichische ELGA aus Sicht der Benutzer

1406.04.2019

Grundsatz: ELGA ist im IT-System (Arzt-Software, KIS) des 

Gesundheitsdiensteanbieters (GDA) technisch integriert

 Keine eigene ELGA-Software

 Kein Portal* (Ausnahme: Einfaches Portal für „Wahlärzte“)

 Keine App

Das Zugriffsrecht auf ELGA erhält der GDA (nicht der einzelne 

Mitarbeiter)

 Die Administration der Mitarbeiter der GDA muss im IT-System des 

GDA erfolgen

 In der Protokollierung wird die zugreifende Person vermerkt 



Beispiel KIS-System

1506.04.2019 Bild: Wiener Krankenanstaltenverbund, Stadt Wien



Beispiel Arztsoftware - Cockpit

1606.04.2019
Bild: CompuGroup Medical CEE GmbH



Vereinfachte Sicht auf das ELGA-System

1706.04.2019

Zentrale Komponenten:

 Identifikation der Gesundheitsdiensteanbieter

 Identifikation der Teilnehmer

 Berechtigungs-Steuerung

 Protokollierung

Organisationseinheiten

 Widerspruchsstelle

 Ombudsstellen

(Teilnehmerservice)

 Service-Line

e-Medikation 

(zentral)

ELGA Portal für 

Bürger (zentral)

14 dezentrale Anbindungsknoten „ELGA-Bereiche“:

 Dokumentenspeicher

 Registrierung von Dokumenten

 Kommunikation zwischen ELGA-Bereichen und mit den 

zentralen Komponenten

 Alle Schnittstellen für Gesundheitsdiensteanbieter

Arzt-Software
Apotheken-

Software

Krankenhaus-

Software
Pflege-Software



Erkenntnisse aus der österreichischen 

Umsetzung

1806.04.2019

GOVERNANCE!!!

 Stakeholder ≠ Entscheidungsträger

 Politische und strategische Entscheidungsträger:

 Budgets

 Ziele

 Keinesfalls operative Entscheidungen!

 Operative Entscheidungsträger

 Technik, Prozesse, Definitionen, Terminpläne,

Problembehandlung…

 Keinesfalls politische Einflussnahme dulden!

 „Wer nach Hause fragen geht, ist hier falsch“

Fehlertoleranz!!!



Erkenntnisse aus der österreichischen 

Umsetzung

1906.04.2019

TRENNEN VON INFRASTRUKTUR UND ANWENDUNG!!!

Infrastruktur:

 Identifikation der Teilnehmer

 Identifikation der Gesundheitsdiensteanbieter

 Protokollierung

 Berechtigungs-Steuerung

 Zugangs-Knoten für

Gesundheitsdiensteanbieter

 Netzwerk

 Security

Anwendung:

 Medizinische Inhalte

 Fachliche Funktionen

 Eingliederung in die Behandlungs- und

Betreuungsprozesse

Aufgabe von IT-Technikern, 

Software-Spezialisten, 

Netzwerk-Spezialisten, IT-

Security-Leuten…

Aufgabe von Medizinern, 

Pflegewissenschaftern, 

Analytikern, Semantik-, 

Interoperabilitäts-, Usability- und 

Software-Spezialisten…



Erkenntnisse aus der österreichischen 

Umsetzung

2006.04.2019

KLEINE SCHRITTE MACHEN!!!

 Beginnen beim größten Nutzen für die Patienten

 Prozess am Point of Care verstehen

 Digitalisierungsschritt durchführen

 Auswirkung prüfen

 Optimieren und Fehler beseitigen

 Nächstes Vorhaben starten



Erkenntnisse aus der österreichischen 

Umsetzung

2106.04.2019

 e-Health und e-Government gehören zusammen!

 Eine Gesundheitsakte ist nie fertig und nie fertig spezifiziert!

 Alle Details zu analysieren bedeutet zwangsläufig, dass man von der Realität 

überholt wird

 Die Ausnahmen, Sonder- und Fehlerfälle machen 90% der Arbeit aus

 Fehlertoleranz!

 Die Identifikation der Bürger und der Gesundheitsdiensteanbieter ist harte 

Arbeit.

 In Österreich: 5 Jahre Durchlaufzeit bis 99,5% der Daten sauber administriert 

waren.

 Kein Rollout bei den Gesundheitsdiensteanbietern sinnvoll, wenn die 

Finanzierung nicht vorab gesichert ist.

 „Ich habe schon die Arbeitslast, ich will nicht auch noch die Kosten tragen“

Mit der Gesundheitsakte kann die Behandlungsqualität verbessert werden, 

wenn sie gut gemacht ist.

Eine Effizienzsteigerung am PoC sollte nicht das vorrangige Ziel sein!




